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6Ob508/86 (6Ob509/86)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1984

Norm

KWG 1979 §23

Rechtssatz

Das Kreditunternehmen muß bei Verwertung von Tatsachen, die für die Entscheidung des Kunden von Bedeutung sein

können, das Bankgeheimnis wahren. Es darf daher grundsätzlich die geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, die einen

anderen Kunden betre9en, nicht o9enbaren. Damit besteht für das Kreditunternehmen ein Interessenkon:ikt, bei

dessen Lösung die Wichtigkeit der Diskretion im Bankgeschäft nicht übersehen werden darf.
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